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Steuerberaterkammer Brandenburg 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

 
   

Anträge auf Überbrückungshilfe III können bis 2. November 2021 

gestellt werden

 
  

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns am 27. Oktober 2021 wie folgt informiert:  

  

Nach den Fristenregelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 193 BGB enden Fristen, 

die auf das Wochenende bzw. auf einen Feiertag fallen, erst mit Ablauf des folgenden Werktages. Wie 

uns das BMWi bestätigt hat, können Anträge auf Überbrückungshilfe III demnach bis 2. November 

2021 gestellt werden, da in mehreren Bundesländern der 1. November 2021 ein Feiertag ist. 

 

Um das Beihilferegime im Rahmen der Überbrückungshilfe III bei einem gestellten Antrag auch noch 

über diese Frist hinaus wechseln zu können, sind wir nach wie vor in Gesprächen mit dem BMWi. 


